
 

Fragen- und Antworten-Katalog zum Mindestlohn 

 

1. Ab wann gilt der Mindestlohn? 

Ab dem 01. Januar 2015 muss ein Arbeitgeber grundsätzlich jedem Arbeitnehmer mindes-
tens 8,50 € pro Stunde zahlen.  

2. Wie hoch wird der Mindestlohn sein und für welche Dauer gilt er? 

Der Mindestlohn ist vom Gesetzgeber zunächst für die Dauer von 2 Jahren auf 8,50 € 
festgelegt worden. Dieser Betrag ist allerdings kein unveränderlicher Fixbetrag. Vielmehr 
wird eine sogenannte „Mindestlohn-Kommission“ (gleiche Anzahl von Arbeitgeber- und 
Arbeitnehmer-Vertretern) über eine Anpassung der Höhe des Mindestlohns zum 01. Januar 
2017 entscheiden. Über weitere Anpassungen des Mindestlohns wird die Mindestlohn-
Kommission anschließend jeweils im zweijährigen Turnus entscheiden.  

3. Gilt der Mindestlohn für alle Arbeitnehmer uneingeschränkt und ohne Ausnahme? 

Nein. Der Mindestlohn gilt zwar für alle abhängig beschäftigten Arbeitnehmer in Deutschland. 
Allerdings gibt es von der Anwendung des Mindestlohns die in den Fragen 4 bis 11 be-
schriebenen Ausnahmen. 

4. Kann der Mindestlohn auch schon für Jugendliche unter 18 Jahre gelten? 

Ja, auch Jugendliche unter 18 Jahren können ausnahmsweise dann schon einen Anspruch 
auf den Mindestlohn haben, wenn sie bereits eine abgeschlossene Berufsausbildung 
vorweisen können. Wer jünger als 18 Jahre ist und keine abgeschlossene Berufsausbildung 
besitzt, kann dagegen keinen Mindestlohn verlangen.  

5. Ist Auszubildenden ein Mindestlohn zu zahlen? 

Nein, Auszubildende können einen Anspruch auf den Mindestlohn nicht geltend machen. 
Denn das Mindestlohngesetz verneint einen Anspruch für „Auszubildende in einem Ausbil-
dungsverhältnis nach dem BBiG“ ausdrücklich. 

6. Haben Praktikanten generell keinen Anspruch auf den Mindestlohn? 

Nein, bei den Praktikanten ist zu unterscheiden. Keinen Anspruch auf den Mindestlohn 
haben solche Praktikanten, die ein verpflichtendes Praktikum im Rahmen von Schule, 
Ausbildung oder Studiums absolvieren oder ein Berufsorientierungspraktikum von maximal  
3 Monaten für die Wahl einer Ausbildung oder zum Studium machen. Gleiches gilt auch für 
freiwillige Praktika mit Ausbildungsbezug im Studium oder in der Ausbildung von bis zu  
3 Monaten. Dabei darf das Praktikum aber nicht mehrfach bei der gleichen Stelle stattfinden.  

Im Umkehrschluss bedeutet das auch, dass ein Praktikant dann einen Anspruch auf den 
Mindestlohn hat, wenn er das Praktikum außerhalb einer Ausbildung oder nach einer 
abgeschlossenen Berufsausbildung bzw. nach einem Studium macht. Gleiches gilt, wenn 
das Praktikum länger als 3 Monate dauert. 

7. Gibt es formelle Anforderungen bei der Einstellung eines Praktikanten? 

Ja. Zukünftig muss wegen einer Änderung des Nachweisgesetzes jeder Praktikumsvertrag 
schriftlich fixiert werden. 
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8. Gibt es für Langzeitarbeitslose Ausnahmen vom Mindestlohn? 

Ja, für Langzeitarbeitslose, die länger als 1 Jahr arbeitslos sind (§ 18 SGB 3) gilt das 
Mindestlohngesetz in den ersten 6 Monaten der Beschäftigung nicht. 

9. Was ist mit Jugendlichen, die an einer Einstiegsqualifizierung oder an einer 
Berufsausbildungsvorbereitung teilnehmen? 

Jugendliche, die eine Einstiegsqualifizierung (EQJ; § 54 a SGB 3) oder eine Berufsausbil-
dungsvorbereitung (§ 68 bis § 70 BBiG) durchlaufen, fallen nicht unter den gesetzlichen 
Mindestlohn.  

10. Können auch sogenannte Minijobber den Mindestlohn beanspruchen? 

Ja. Da der gesetzliche Mindestlohn für alle abhängig beschäftigten Arbeitnehmer gilt, ist er 
auch auf geringfügig Beschäftigte (Minijobber) anzuwenden – unabhängig davon in welchem 
Arbeitszeitumfang sie ihre Beschäftigung ausüben. 

11. Haben auch Personen bei der Ausübung ehrenamtlicher Tätigkeiten einen An-
spruch auf den Mindestlohn? 

Nein, Personen, die ein Ehrenamt ausüben, haben keinen Anspruch auf den Mindestlohn 
nach dem Mindestlohngesetz.  

12. Gibt es im Kfz-Gewerbe tarifliche Ausnahmen vom gesetzlichen Mindestlohn? 

Nein. Zwar ermöglichen Tarifverträge auf Grundlage des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes 
und des Arbeitnehmer-Überlassungsgesetzes entsprechende Ausnahmen vom Mindestlohn 
bis spätestens zum 31. Dezember 2016. Diese Möglichkeit gibt es jedoch für das Kfz-
Gewerbe nicht. Denn Ausnahmen vom Mindestlohn sind nach diesen beiden Gesetzen nur 
bei allgemeinverbindlichen Tarifverträgen möglich. Diese Tarifverträge gelten dann aber für 
alle Betriebe der Branche, unabhängig von der Mitgliedschaft in dem Arbeitgeberverband 
(bzw. in der Innung). 

13. Kann ein Kfz-Betrieb Probleme bekommen, wenn er einen anderen Unternehmer 
beauftragt, der keinen Mindestlohn zahlt? 

Ja. Denn entsprechend den bisherigen Regelungen zu § 14 des Arbeitnehmer-Entsende-
gesetzes haftet der Auftraggeber zukünftig auch hinsichtlich des Mindestlohns wie ein Bürge 
für die Zahlung des Mindestlohns an den Arbeitnehmer. Dies gilt immer dann, wenn dieser 
Auftraggeber einen anderen Unternehmer mit der Erbringung von Werk- oder Dienstleistun-
gen beauftragt hat. Allerdings haftet der, den Auftrag erteilende, Unternehmer nur für den 
Nettolohn. 

14. Muss der Arbeitgeber gewisse formelle Anforderungen in Bezug auf das Mindest-
lohngesetz einhalten? 

Ja. Denn nach § 17 Mindestlohngesetz müssen Arbeitgeber bei der Beschäftigung von Mini-
Jobbern das Ende und die Dauer der täglichen Arbeitszeit spätestens 7 Tage nach Erbrin-
gung der Arbeitsleistung aufzeichnen. Wegen der heute schon bestehenden formellen 
Erfordernisse bei Mini-Jobbern sind jedoch keine signifikanten zusätzlichen und bürokrati-
schen Belastungen zu erwarten. Da das Kfz-Gewerbe nicht zu den betroffenen Branchen 
des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes gehört, gibt es darüber hinaus keine weiteren 
Formerfordernisse. 

gez. Laing 


